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ZOOM
Illustrierte Halbmonatszeitschrift für Film,
Radio und Fernsehen

Lieber Leser,

ein Filmbericht des Deutschschweizer Fernsehens hat in den
vergangenen Wochen in der Presse unseres Landes grosses Aufsehen

erregt. Kaum ein Blatt liess den Antenne-Bericht über die aus
einer Anstalt in Uitikon entwichenen Zöglinge, in dem neben den
Behörden und der Heimleitung auch Vertreter der Flüchtigen und
ihrer Helfer - Mitglieder der sog. Heimkampagne - das Wort
erhielten, unerwähnt. «Skandalöse Berichterstattung des Schweizer

Fernsehens» überschrieb eine angesehene Tageszeitung ihre
Bemerkungen zur Sendung und traf damit die allgemeine
Missstimmung, die in den Kritiken mitschwang. Das fast durchwegs
negative Echo auf die Uitikoner Berichterstattung des Fernsehens
stimmt nachdenklich. Da versuchten nun die TV-Leute nach
bestem Wissen und Gewissen Informationen über ein Ereignis
zu liefern, das vielleicht symptomatisch für den Zustand unserer
Gesellschaft und die damit verbundenen Auseinandersetzungen
ist. Information heisst in diesem Zusammenhang nichts anderes
als die Herbeischaffung von Materialien zur Diskussion. Deshalb
war das Fernsehen geradezu verpflichtet, neben der offiziellen
Meinung der Behörden auch jene der entwichenen Zöglinge
einzuholen; denn geflohen waren diese ja nicht bloss aus einer
renitenten Haltung heraus, sondern aus Protest gegen ihre Behandlung

und die vermeintlich ungenügenden Möglichkeiten zur
Berufsausbildung. Das Anhören beider Parteien war unerlässlich,
wollte man sich ein Bild über die wirklichen Hintergründe des
Ereignisses verschaffen.
Doch gegen eine solche totale Information, wie sie etwa in den
Vereinigten Staaten seit langem gang und gäbe ist, haben sich
nun ausgerechnet verschiedene Zeitungen gewendet, die sich
sonst so gerne als Hüterinnen der Pressefreiheit ausgeben. Haben
wir daraus das Fazit zu ziehen, dass wir wirkliche Information gar
nicht wollen, sondern dass wir unsern Nachrichtenträgern bloss
die Funktion einer Meinungsbestätigung zubilligen? Die Frage
ist zu stellen, weil sie im Zusammenhang mit einem andern
Problem steht: der Vermischung von Information und Kommentar.
Nur weil verschiedene Kommentatoren das Ereignis und ihre
persönliche Stellungnahme dazu miteinander vermengten, konnte
es zum Beschuss der Antenne-Redaktion kommen. In die an
sich wertfreie Information des Fernsehens zu den Vorfällen in
Uitikon wurde von ihnen ungerechterweise eine Stellungnahme
hineininterpretiert. Zur Meinungsbildung sind Information und
Kommentar wichtige Pfeiler. Sie können aber ihre Funktion nur
erfüllen, wenn sie sauber voneinander getrennt bleiben. Wenn
das Fernsehen in der Berichterstattung zur Uitikoner Affäre einen
Fehler begangen hat, dann höchstens jenen, dass es unterliess, der
über alle Zweifel erhabenen Information eine Sendung folgen zu
lassen, in der den Vertretern der verschiedenen Meinungen
Gelegenheit geboten wurde, das gesammelte Material zur
Auseinandersetzung zu verarbeiten, also jene Form des Kommentars zu
suchen, die auch einem Monopolbetrieb, der die Unabhängigkeit
zu wahren hat, ohne weiteres zusteht.

Mit freundlichen Grüssen
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